Stadt Eggesin

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Ausschusses fur Bau- und Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Eggesin
vom 17.05.2021

Top Aufstellungsverfahren der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr.
6.7. 14/2015 "Wohngebiet Adolf-Bytzeck-StraRBe" der Stadt Eggesin
hier: Aufstellungsbeschluss

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat mit Beschluss vom 11.05.2017 den
Bebauungsplan Nr. 14/2015 ,Wohngebiet Adolf-Bytzeck-Strale” der Stadt Eggesin
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) gemals § 10 Abs. 1
BauGB in der vorliegenden Fassung (04/2017) als Satzung beschlossen. Die
Begrundung wurde in der vorliegenden Fassung gebilligt. Die Satzung ist seit dem
19.09.2017 in Kraft.

Die Leitungsverlaufe insbesondere der Trinkwasserleitung stimmen nicht mit den
alten Bestandsplanen Uberein. Es sind Teilungsvermessungen erfolgt. Beides hat
zur Folge, dass die Verkehrsflachen zu vergroRern und die Baugrenzen neu
festzusetzen sind.

Die Grenzen des Anderungsbereichs stimmen im Norden nicht mit der
Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans Nr. 14/2015 Uberein, da sich durch die
Flurstlcksteilungen neue Grenzen ergeben haben. Dies macht die Anderung des
Bebauungsplans Nr. 14/2015 ,,Wohngebiet Adolf-Bytzeck-StraRe*” der Stadt Eggesin
erforderlich.

Das Verfahren zur 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14/2015 ,Wohngebiet
Adolf-Bytzeck-Strae” der Stadt Eggesin wird im beschleunigten Verfahren gemaR §
13 Abs. 13a BauGB durchgefuhrt. Auch der wirksame Bebauungsplan Nr. 14/2015
wurde im beschleunigten Verfahren gemafs § 13a BauGB durchgefuhrt. Im
Bebauungsplan werden 19.720 m? allgemeine Wohngebiete festgesetzt, was bei
Grundflachenzahlen von 0,3 eine zulassige Grundflache von 5.916 m? ergibt. Damit
trifft § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB zu.

Beschlussempfehlung:

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschliel3t:
1. FUr das Gebiet des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 14/2015
~Wohngebiet )
Adolf-Bytzeck-StraRe” der Stadt Eggesin wird die 1. Anderung des
Bebauungsplans
aufgestellt.

2. Folgende Planungsziele werden angestrebt:
- es sollen die Verkehrsflachen vergroRert werden
- es sollen die Baugrenzen neu festgesetzt werden

3. Die 1. Anderung des Bebauungsplans soll gemaR § 13a BauGB im
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.



4. Die GroRe der durch die Anderung betroffenen Grundflache gemaR § 19 Abs. 2
BauGB betragt weniger als 20.000 gm.

5. Von der frihzeitigen Unterrichtung und Erérterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB wird abgesehen.

6. Von einer Umweltpriufung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a,
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfugbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklarung
gemal § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen.

7. Der Beschluss ist gemal § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsublich bekannt zu
machen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
7 0 1



	Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat mit Beschluss vom 11.05.2017 den Bebauungsplan Nr. 14/2015 „Wohngebiet Adolf-Bytzeck-Straße“ der Stadt Eggesin bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der vorliegenden Fassung (04/2017) als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde in der vorliegenden Fassung gebilligt. Die Satzung ist seit dem 19.09.2017 in Kraft.
	Die Leitungsverläufe insbesondere der Trinkwasserleitung stimmen nicht mit den alten Bestandsplänen überein. Es sind Teilungsvermessungen erfolgt. Beides hat zur Folge, dass die Verkehrsflächen zu vergrößern und die Baugrenzen neu festzusetzen sind. Die Grenzen des Änderungsbereichs stimmen im Norden nicht mit der Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans Nr. 14/2015 überein, da sich durch die Flurstücksteilungen neue Grenzen ergeben haben. Dies macht die Änderung des Bebauungsplans Nr. 14/2015 „Wohngebiet Adolf-Bytzeck-Straße“ der Stadt Eggesin erforderlich.
	Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschließt:
	1.     Für das Gebiet des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 14/2015 „Wohngebiet
	Adolf-Bytzeck-Straße“ der Stadt Eggesin wird die 1. Änderung des Bebauungsplans
	aufgestellt.

